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ANHANG I

ANHANG I

ANFORDERUNGEN AN QUALIFIZIERTE ZERTIFIKATE FÜR ELEKTRONISCHE
SIGNATUREN

Qualifizierte Zertifikate für elektronische Signaturen enthalten Folgendes:

a) eine Angabe, dass das Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat für elektronische Signaturen ausgestellt
wurde, zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung geeigneten Form;

b) einen Datensatz, der den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter, der die qualifizierten Zertifi-
kate ausstellt, eindeutig repräsentiert und zumindest die Angabe des Mitgliedstaats enthält, in
dem der Anbieter niedergelassen ist, sowie

– bei einer juristischen Person: den Namen und gegebenenfalls die Registriernummer gemäß
der amtlichen Eintragung;

– bei einer natürlichen Person: den Namen der Person;

c) mindestens den Namen des Unterzeichners oder ein Pseudonym; wird ein Pseudonym verwendet,
ist dies eindeutig anzugeben;

d) elektronische Signaturvalidierungsdaten, die den elektronischen Signaturerstellungsdaten entspre-
chen;

e) Angaben zu Beginn und Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats;

f) den Identitätscode des Zertifikats, der für den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter eindeutig
sein muss;

g) die fortgeschrittene elektronische Signatur oder das fortgeschrittene elektronische Siegel des
ausstellenden qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters;

h) den Ort, an dem das Zertifikat, das der fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder dem fort-
geschrittenen elektronischen Siegel gemäß Buchstabe g zugrunde liegt, kostenlos zur Verfügung
steht;

i) den Ort der Dienste, die genutzt werden können, um den Gültigkeitsstatus des qualifizierten
Zertifikats zu überprüfen;

j) falls sich die elektronischen Signaturerstellungsdaten, die den elektronischen Signaturvalidie-
rungsdaten entsprechen, in einer qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit befinden
– eine geeignete Angabe dieses Umstands, zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung
geeigneten Form.

ANHANG II

ANHANG II

ANFORDERUNGEN AN QUALIFIZIERTE ELEKTRONISCHE
SIGNATURERSTELLUNGSEINHEITEN

(1) Qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten müssen durch geeignete Technik und
Verfahren zumindest gewährleisten, dass

a) die Vertraulichkeit der zum Erstellen der elektronischen Signatur verwendeten elektronischen
Signaturerstellungsdaten angemessen sichergestellt ist,

b) die zum Erstellen der elektronischen Signatur verwendeten elektronischen Signaturerstel-
lungsdaten praktisch nur einmal vorkommen können,

c) die zum Erstellen der elektronischen Signatur verwendeten elektronischen Signaturerstel-
lungsdaten mit hinreichender Sicherheit nicht abgeleitet werden können und die elektronische
Signatur bei Verwendung der jeweils verfügbaren Technik verlässlich gegen Fälschung ge-
schützt ist,

d) die zum Erstellen der elektronischen Signatur verwendeten elektronischen Signaturerstel-
lungsdaten vom rechtmäßigen Unterzeichner gegen eine Verwendung durch andere verlässlich
geschützt werden können.
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(2) Qualifizierte elektronische Signaturerstellungseinheiten dürfen die zu unterzeichnenden Daten
nicht verändern und nicht verhindern, dass dem Unterzeichner diese Daten vor dem Unterzeichnen
angezeigt werden.

(3) Das Erzeugen oder Verwalten von elektronischen Signaturerstellungsdaten im Namen eines
Unterzeichners darf nur von einem qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter durchgeführt werden.

(4) Unbeschadet des Absatzes 1 Buchstabe d dürfen qualifizierte Vertrauensdiensteanbieter, die
elektronische Signaturerstellungsdaten im Namen des Unterzeichners verwalten, die elektronischen
Signaturerstellungsdaten ausschließlich zu Sicherungszwecken kopieren, sofern folgende Anfor-
derungen erfüllt sind:

a) Die kopierten Datensätze müssen das gleiche Sicherheitsniveau wie die Original-Datensätze
aufweisen.

b) Es dürfen nicht mehr kopierte Datensätze vorhanden sein als zur Gewährleistung der
Dienstleistungskontinuität unbedingt nötig.

ANHANG III

ANHANG III

ANFORDERUNGEN AN QUALIFIZIERTE ZERTIFIKATE FÜR ELEKTRONISCHE
SIEGEL

Qualifizierte Zertifikate für elektronische Siegel enthalten

a) eine Angabe, dass das Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat für elektronische Siegel ausgestellt
wurde, zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung geeigneten Form,

b) einen Datensatz, der den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter, der die qualifizierten Zertifi-
kate ausstellt, eindeutig repräsentiert und zumindest die Angabe des Mitgliedstaats enthält, in
dem der Anbieter niedergelassen ist, sowie

– bei einer juristischen Person: den Namen und gegebenenfalls die Registriernummer gemäß
der amtlichen Eintragung,

– bei einer natürlichen Person: den Namen der Person,

c) zumindest den Namen des Siegelerstellers und gegebenenfalls die Registriernummer gemäß der
amtlichen Eintragung,

d) elektronische Siegelvalidierungsdaten, die den elektronischen Siegelerstellungsdaten entsprechen,

e) Angaben zu Beginn und Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats,

f) den Identitätscode des Zertifikats, der für den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter eindeutig
sein muss,

g) die fortgeschrittene elektronische Signatur oder das fortgeschrittene elektronische Siegel des
ausstellenden qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters,

h) den Ort, an dem das Zertifikat, das der fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder dem fort-
geschrittenen elektronischen Siegel gemäß Buchstabe g zugrunde liegt, kostenlos zur Verfügung
steht,

i) den Ort der Dienste, die genutzt werden können, um den Gültigkeitsstatus des qualifizierten
Zertifikats zu überprüfen,

j) falls sich die elektronischen Siegelerstellungsdaten, die den elektronischen Siegelvalidierungsdaten
entsprechen, in einer qualifizierten elektronischen Siegelerstellungseinheit befinden – eine geeig-
nete Angabe dieses Umstands, zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung geeigneten
Form.

Kodex Finanzmarktrecht II 1. 5. 2018

EU-IdentVO   

ANHANG III



ZaDiG + Ven
ZaDiG 2018
SEPA-VO
VZKG + VO
ÜberweisungsVO
GeldtransferVO
IdentifizierungsVO
Interbankenent-
gelteVO (MIF)
E-GeldG + VO
DevisenG + Ven
SanktionenG
Euro-Begleit-
gesetze
SchMG
WechselG +
ScheckG

ANHANG IV

ANHANG IV

ANFORDERUNGEN AN QUALIFIZIERTE ZERTIFIKATE FÜR DIE
WEBSITE-AUTHENTIFIZIERUNG

Qualifizierte Zertifikate für die Website-Authentifizierung enthalten Folgendes:

a) eine Angabe, dass das Zertifikat als qualifiziertes Zertifikat für die Website-Authentifizierung
ausgestellt wurde, zumindest in einer zur automatischen Verarbeitung geeigneten Form;

b) einen Datensatz, der den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter, der die qualifizierten Zertifi-
kate ausstellt, eindeutig repräsentiert und zumindest die Angabe des Mitgliedstaats enthält, in
dem der Anbieter niedergelassen ist, sowie

– bei einer juristischen Person: den Namen und gegebenenfalls die Registriernummer gemäß
der amtlichen Eintragung;

– bei einer natürlichen Person: den Namen der Person;

c) bei natürlichen Personen: zumindest den Namen der Person, der das Zertifikat ausgestellt wurde,
oder ein Pseudonym. Wird ein Pseudonym verwendet, ist dies eindeutig anzugeben;

bei juristischen Personen: zumindest den Namen der juristischen Person, der das Zertifikat aus-
gestellt wird, und gegebenenfalls die Registriernummer gemäß der amtlichen Eintragung;

d) Bestandteile der Anschrift der natürlichen oder juristischen Person, der das Zertifikat ausgestellt
wird, zumindest den Ort und den Staat, und gegebenenfalls gemäß der amtlichen Eintragung;

e) die Domänennamen, die von der natürlichen oder juristischen Person, der das Zertifikat ausgestellt
wird, betrieben werden;

f) Angaben zu Beginn und Ende der Gültigkeitsdauer des Zertifikats;

g) den Identitätscode des Zertifikats, der für den qualifizierten Vertrauensdiensteanbieter eindeutig
sein muss;

h) die fortgeschrittene elektronische Signatur oder das fortgeschrittene elektronische Siegel des
ausstellenden qualifizierten Vertrauensdiensteanbieters;

i) den Ort, an dem das Zertifikat, das der fortgeschrittenen elektronischen Signatur oder dem fort-
geschrittenen elektronischen Siegel gemäß Buchstabe h zugrunde liegt, kostenlos zur Verfügung
steht;

j) den Ort, an dem die Dienste für die Abfrage des Zertifikatsgültigkeitsstatus genutzt werden
können, um den Gültigkeitsstatus des qualifizierten Zertifikats zu überprüfen.
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